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2. Kapitel — Verbrechen

gegen die Deutsche Demokratische Republik 60

Demokratischen Republik zu schädigen, unternimmt, Maschi
nen, technische oder militärische Anlagen und Ausrüstungen, 
Gebäude, Transport- oder Verkehrseinrichtungen, wirtschaft
liche Rohstoffe oder Erzeugnisse, Unterlagen der Forschung 
und Wissenschaft oder andere, für den sozialistischen Aufbau 
oder für die Verteidigung wichtige Gegenstände und Materia
lien zu zerstören, unbrauchbar zu machen, zu beschädigen 
oder beiseite zu schaffen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
drei Jahren bestraft.

(2) In besonders schweren Fällen kann auf lebenslängliche 
Freiheitsstrafe oder Todesstrafe erkannt werden.

1. In  Zeiten verschärfter Spannungen und erhöhter G efahr von P ro 
vokationen ist m it D iversionsakten des Gegners in erhöhtem  Maße

zu rechnen, wobei diese H andlungen bis zu r U nterstützung m ilitärischer 
Aktionen gehen können und dabei vorwiegend gegen A nlagen und E in
richtungen des Verkehrswesens, gegen m ilitärische O bjekte und öffent
liche Gebäude gerichtet sind. Der T atbestand ist so angelegt, daß die 
T ätigkeit der von feindlichen Z entralen beauftragten  D iversanten gegen 
die Volkswirtschaft, V erteidigungskraft oder ein anderes gesellschaftliches 
V erhältnis w irksam  abgew ehrt w erden kann-. W aren bisher fü r  die Di
version der Sprengstoff und die grobe G ew altanw endung typisch, so tre 
ten in jüngster Zeit un te r den Bedingungen der w issenschaftlich-techni
schen Entwicklung darüber h inaus verstä rk t chemische Stoffe, bestim m te 
Legierungen und p räparie rte  G egenstände als M ittel der Tatausführung 
in  den V ordergrund. Sie w erden in  den Abm essungen kleiner, dadurch 
unauffälliger und schwerer auffindbar, wobei sie eine beträchtliche W ir
kung hervorrufen können.

2. Bei der Diversion zielt die T at d irek t auf die Schädigung der Volks
wirtschaft, der sozialistischen S taatsm acht oder der V erteidigungs

k ra ft der DDR ab. In A usw ertung der E rfahrungen bei der A bw ehr der
artiger Angriffe w erden jetzt auch U nterlagen der Forschung und W issen
schaft vor der Zerstörung strafrechtlich geschützt. Von dem  Tatbestand 
der Diversion w ird auch das Beiseiteschaffen erfaßt, z. B. w enn aus einer 
autom atischen Anlage ein Teil entnom m en w ird, ohne daran  etwas zu 
beschädigen, aber Produktionsausfall e in tritt oder ein treten  soll, oder 
andere wesentliche G egenstände beiseite geräum t w erden, die zu einem 
kurzzeitigen oder längeren Ausfall w ichtiger Produktionsprozesse oder 
von V erteidigungsm itteln führen.

3. Die A ngriffe gegen die sozialistische Staatsmacht m it den M itteln 
der Diversion können in der Form  auftreten, daß öffentliche A n

lagen und Gebäude der Staatsm acht, w ie E inrichtungen der V olksvertre
tungen, der zentralen  und örtlichen Staatsorgane, der Räte, der Deutschen 
Volkspolizei und der Rechtspflege, w issenschaftliche O bjekte und fü r sie


